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Stadt Bad Salzuflen 
 
479 Sondersitzung des Rates in der Wahlperiode 
2020/2025 am 19.12.2022 
 
Am Montag, dem 19.12.2022, um 17.00 Uhr findet in der 
Konzerthalle Bad Salzuflen, Parkstraße 20, Haupteingang, 
die Sondersitzung des Rates der Stadt Bad Salzuflen in der 
Wahlperiode 2020/2025 statt. 
 

WICHTIG: 
Zum Schutz aller Anwesenden werden Kontaktpersonen 
von positiv getesteten Personen eindringlich gebeten, 
den Sitzungen fernzubleiben. 
 
Gremienmitgliedern und Besucher*innen der Sitzungen 
wird das Tragen einer Maske sowie die Einhaltung von 
Abständen empfohlen. 
 
WLAN steht in der Konzerthalle nicht zur Verfügung. 
 
Tagesordnung: 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Gebührensatzung für die Abwasserbeseiti-
 gung, die Entsorgung von Grundstücksentwäs-
 serungsanlagen, die Abfallentsorgung und die 
 Straßenreinigung der Stadt Bad Salzuflen für 
 das Jahr 2023 
 
2. Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt 
 Bad Salzuflen 2023 
 
 

 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Vertragsgestaltung Fraktionsbüros 
 
 
* Nach heutiger Rücknahme des Antrages der SPD-Fraktion 
vom 07.12.2022 bezüglich eines Vorbehaltes des Rates zur 
Entscheidung der Auftragsvergabe des Rechtsgutachtens 
durch den Rat anstelle des Bürgermeisters ist ein entspre-
chender Tagesordnungspunkt „Erstellung eines Rechtsgut-
achtens zu Gestaltungsmöglichkeiten der Ortsteilsbeteili-
gung“ gegenstandslos. Er wurde daher abgesetzt. 
 
Bad Salzuflen, den 15. Dezember 2022 
 
 
Dirk Tolkemitt 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 16.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


